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Sekundarstufe: Absenzmeldung / Antrag Jokertage 

Die Rahmenbedingungen für den Bezug von Jokertagen, für die Dispensation vom Unterricht sowie für 
Berufserkundungen und Schnupperlehren sind in der Abwesenheits- und Dispensationsregelung beschrieben. 

Name Vorname 

Klasse Klassenlehrperson 

            
  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Datum           

Vormittag           

Nachmittag           
  

���� Unvorhersehbare Abwesenheiten 

Grund (Krankheit, Unfall, Todesfall, anderes:  
  
���� Bezug Jokertage 

 � genehmigt 
�  Gesuch fristgerecht eingereicht  
�  ausreichendes Guthaben der Jokertage 
�  HT liegt nicht in der ersten Schulwoche 
�  Jokertage werden nicht stundenweise 
 bezogen 
� Die Fachlehrpersonen wurden rechtzeitig 
 informiert. 

� abgelehnt 
�  3. Sekundarstufe, 2. Semester  
�  Gesuch nicht fristgerecht eingereicht  
�  angekündigtes Schulprojekt/gemeinsame 
 Veranstaltung 
�  wiederholt ordnungswidriges Verhalten 
�  die Bedingungen (Stoff nacharbeiten etc.)  
 wurden bei früheren Bezügen von Jokertagen 
 nicht erfüllt 
� Die Fachlehrpersonen wurden nicht rechtzeitig 

  informiert 

Neuer Saldo: 

1. Semester 
___  HT/2 HT 

2. Semester 
___  HT/2 HT 

   

���� Vorhersehbare Abwesenheiten: Dispensation vom Unterricht 

Genehmigtes Dispensationsgesuch:  � Bis drei Tage � Länger als drei Tage 

  

� Berufserkundungen/Schnupperlehre 

 Lehrbetrieb:  Telefonnummer:  Kontaktperson: 

      

   
 
Unterschriften Datum Unterschrift 

Schüler/in   

Erziehungsberechtigte  

Wir bestätigen, die Regelung der Stadtschulen zu kennen und sind uns 
der Konsequenzen und der Folgen bei Nichtbeachtung bewusst. 

  

Klassenlehrperson   

            
Information der Fachlehrpersonen 

Fach/Lehrperson Unterschrift Fach/Lehrperson Unterschrift 

        

        

        

        
 

 


